
7. Jahrgang, Sonderausgabe Mittwoch, der 23. August 2017

AmtsblAtt
mit den Ortschaften Brandhorst, Gohrau,  

Griesen, Horstdorf, Kakau, Oranienbaum, Rehsen, 
Riesigk, Vockerode und Wörlitz

der stadt Oranienbaum-Wörlitz

Amtlicher Teil

Stadt Oranienbaum-Wörlitz

Bürgermeisterwahl am 24.09.2017

Öffentliche Bekanntmachung 
der Zusammensetzung des Wahlausschusses

Auf der Grundlage des § 10 Kommunalwahlgesetz des Landes 
Sachsen-Anhalt (KWG LSA) i.V.m. § 4 der Kommunalwahlord-
nung des Landes Sachsen-Anhalt (KWO LSA) wurde für das 
Wahlgebiet der Stadt Oranienbaum-Wörlitz ein Wahlausschuss 
gebildet. Die Zusammensetzung des Wahlausschusses ist ge-
mäß § 4 Absatz 4 KWO LSA öffentlich bekanntzumachen.

Der Wahlausschuss der Stadt Oranienbaum-Wörlitz setzt sich 
wie folgt zusammen:

Vorsitzender Herr Uwe Zimmermann
stellv. Vorsitzender Herr Ronald Seebert
1. Beisitzerin Frau Kathrin Herrmann
2. Beisitzerin Frau Karin Tschernich-Weiske
3. Beisitzer Herr Ralf Bolsdorf
4. Beisitzer Herr Michael Marks

Die Sitzungen des Wahlausschusses werden ortsüblich öffent-
lich bekannt gemacht.

Zimmermann
Wahlleiter

Bekanntmachung der Stadt  
Oranienbaum-Wörlitz über die Möglichkeit 

der Einsichtnahme in das Wählerverzeichnis 
und die Erteilung von Wahlscheinen für die 
Bürgermeisterwahl am 24. September 2017

1.  Das Wählerverzeichnis zur Bürgermeisterwahl für die Wahl-
bezirke der Stadt Oranienbaum-Wörlitz kann in der Zeit vom 
04.09.2017 bis 08.09.2017

 während der Dienststunden im

 Einwohnermeldeamt der Stadt Oranienbaum-Wörlitz,
 Franzstraße 1, 06785 Oranienbaum-Wörlitz 
 (nicht barrierefrei)

 eingesehen werden.
 Die Möglichkeit der Einsichtnahme endet am 08.09.2017.
 Die wahlberechtigte Person kann verlangen, dass in dem 

Wählerverzeichnis während der Möglichkeit der Einsichtnah-
me der Tag der Geburt unkenntlich gemacht wird.

2. Anträge auf Berichtigung des Wählerverzeichnisses sind 
innerhalb der möglichen Frist zur Einsichtnahme beim Ein-
wohnermeldeamt in Oranienbaum schriftlich oder durch 
Erklärung zur Niederschrift zu stellen. 

 Sofern die behaupteten Tatsachen nicht offenkundig sind, 
hat die Antragstellerin/der Antragsteller die erforderlichen 
Beweismittel beizubringen.

3. Wahlberechtigte Personen, die in das Wählerverzeichnis ein-
getragen sind, erhalten bis spätestens zum 30.08.2017 eine 
Wahlbenachrichtigung. Wer keine Wahlbenachrichtigung 
erhalten hat, aber glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss das 
Wählerverzeichnis einsehen und gegebenenfalls Antrag auf 
Berichtigung stellen, wenn sie/er nicht Gefahr laufen will, 
dass sie/er ihr/sein Wahlrecht nicht ausüben kann.

 Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen 
ist oder einen Wahlschein hat.

4. Einen Wahlschein erhält auf Antrag
4.1 eine in das Wählerverzeichnis eingetragene wahlberechtig-

te Person,
 a) wenn sie sich am Wahltage während der Wahlzeit aus 

wichtigem Grund außerhalb ihres Wahlbezirks aufhält,
 b) wenn sie nach dem 35. Tage vor der Wahl (20.08.2017) 

ihre Wohnung in einen anderen Wahlbezirk verlegt,
 c) wenn sie aus beruflichen Gründen oder infolge Krankheit, 

hohen Alters, eines körperlichen Gebrechens oder sonst 
ihres körperlichen Zustandes wegen das Wahllokal nicht 
oder nur unter nicht zumutbaren Schwierigkeiten aufsu-
chen kann.

4.2 eine nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene wahlbe-
rechtigte Person,

 a) wenn sie nachweist, dass sie ohne ihr Verschulden die 
Antragsfrist für die Berichtigung des Wählerverzeichnis-
ses versäumt hat,
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 b) wenn ihr Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach Ab-
lauf der Antragsfrist entstanden ist.

 Wahlscheine können bis zum 22.09.2017, 18.00 Uhr, 
schriftlich oder mündlich beim Einwohnermeldeamt der 
Stadt Oranienbaum-Wörlitz, Franzstraße 1, 06785 Ora-
nienbaum-Wörlitz beantragt werden. Der Schriftform wird 
auch durch Telegramm, Fernschreiben oder Fernkopie Ge-
nüge getan. Fernmündliche Anträge sind nicht zulässig.

 Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene wahlberechtig-
te Personen können aus den unter 4.2 Buchst. a) und b) an-
gegebenen Gründen den Antrag noch bis zum Wahltage, 15 
Uhr stellen. Gleiches gilt, wenn die wahlberechtigte Person 
schriftlich erklärt, wegen einer plötzlichen Erkrankung das 
Wahllokal nicht oder nur unter nicht zumutbaren Schwierig-
keiten aufsuchen zu können.

 Die beantragende Person muss den Grund für die Erteilung 
eines Wahlscheins glaubhaft machen. Wer den Antrag für eine 
andere Person stellt, muss durch Vorlage einer schriftlichen 
Vollmacht nachweisen, dass sie/er dazu berechtigt ist.

 Verlorene und nicht rechtzeitig zugegangene Wahlscheine 
oder Stimmzettel werden nicht ersetzt.

5.  Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl durch Stimm-
abgabe in einem beliebigen Wahlbezirk des Wahlgebietes 
oder durch Briefwahl teilnehmen.

 Bei der Briefwahl hat die Wählerin/der Wähler im verschlos-
senen Wahlbriefumschlag

 1. ihren/seinen Wahlschein
 2. den Stimmzettel in dem Wahlumschlag
 so rechtzeitig an den auf dem Wahlbriefumschlag angegebenen 

Wahlleiter zu übersenden, dass der Wahlbrief spätestens am 
Wahltage bis 16.00 Uhr eingeht. Der Wahlbrief kann auch in der 
Dienststelle des zuständigen Wahlleiters abgegeben werden. 
Nähere Hinweise darüber, wie die wählende Person die Brief-
wahl auszuüben hat, sind auf dem Wahlschein angegeben.

Oranienbaum-Wörlitz, 15.08.2017

Zimmermann
Gemeindewahlleiter

Bekanntmachung der Gemeindebehörde 
über das Recht auf Einsichtnahme in das 
Wählerverzeichnis und die Erteilung von 

Wahlscheinen für die Wahl zum Deutschen 
Bundestag am 24. September 2017

1. Das Wählerverzeichnis zur Bundestagswahl für die Wahlbe-
zirke der Stadt Oranienbaum-Wörlitz wird

 in der Zeit vom 04.09.2017 bis 08.09.2017

 während der Dienststunden im

 Einwohnermeldeamt der Stadt Oranienbaum-Wörlitz, 
 Franzstraße 1, 06785 Oranienbaum-Wörlitz 
 (nicht barrierefrei)

 für Wahlberechtigte zur Einsichtnahme bereitgehalten. Jeder 
Wahlberechtigte kann die Richtigkeit oder Vollständigkeit der 
zu seiner Person im Wählerverzeichnis eingetragenen Daten 
überprüfen. Sofern ein Wahlberechtigter die Richtigkeit oder 
Vollständigkeit der Daten von anderen im Wählerverzeichnis 
eingetragenen Personen überprüfen will, hat er Tatsachen 
glaubhaft zu machen, aus denen sich eine Unrichtigkeit oder 
Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses ergeben kann. 
Das Recht auf Überprüfung besteht nicht hinsichtlich der 

Daten von Wahlberechtigten, für die im Melderegister ein 
Sperrvermerk gemäß § 51 Abs. 1 des Bundesmeldegesetzes 
eingetragen ist.

 Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen 
ist oder einen Wahlschein hat.

2. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig 
hält, kann in der Zeit vom 20. Tag bis zum 16. Tag vor der 
Wahl, spätestens am Freitag, den 08. September 2017, bis 
12 Uhr bei der Gemeindebehörde im Einwohnermeldeamt, 
Franzstraße 1, 06785 Oranienbaum-Wörlitz Einspruch einle-
gen. Der Einspruch kann schriftlich oder durch Erklärung zur 
Niederschrift eingelegt werden.

3. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen 
sind, erhalten spätestens bis zum 03. September 2017 eine 
Wahlbenachrichtigung. Wer keine Wahlbenachrichtigung 
erhalten hat, aber glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss Ein-
spruch gegen das Wählerverzeichnis einlegen, wenn er nicht 
Gefahr laufen will, dass er sein Wahlrecht nicht ausüben 
kann. Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wähler-
verzeichnis eingetragen werden und die bereits einen Wahl-
schein und Briefwahlunterlagen beantragt haben, erhalten 
keine Wahlbenachrichtigung.

4. Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl im Wahlkreis
 Wahlkreis 70, Dessau-Wittenberg 
 durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlraum (Wahl-

bezirk) dieses Wahlkreises oder durch Briefwahl teilnehmen.

5. Einen Wahlschein erhält auf Antrag
5.1 eine in das Wählerverzeichnis eingetragene wahlberech-

tigte Person,
5.2 eine nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene wahlbe-

rechtigte Person, wenn
 a) sie nachweist, dass sie ohne ihr Verschulden die An-

tragsfrist auf Aufnahme in das Wählerverzeichnis nach  
§ 18 Abs. 1 der Bundeswahlordnung (bis zum 03. Sep-
tember 2017) oder die Einspruchsfrist gegen das Wäh-
lerverzeichnis nach § 22 Abs. 1 der Bundeswahlordnung 
(bis zum 08. September 2017) versäumt hat,

 b) ihr Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach Ablauf der 
Antragsfrist nach § 18 Abs. 1 der Bundeswahlordnung 
oder der Einspruchsfrist nach § 22 Abs. 1 der Bundes-
wahlordnung entstanden ist,

 c) ihr Wahlrecht im Einspruchsverfahren festgestellt worden 
ist und die Feststellung erst nach Abschluss des Wähler-
verzeichnisses zur Kenntnis der Gemeindebehörde ge-
langt ist.

 Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis einge-
tragenen Wahlberechtigten bis zum Freitag, 22. Septem-
ber 2017, 18.00 Uhr, bei der Gemeindebehörde mündlich, 
schriftlich oder elektronisch beantragt werden.

 Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsu-
chen des Wahlraumes nicht oder nur unter nicht zumutbaren 
Schwierigkeiten möglich macht, kann der Antrag noch bis 
zum Wahltage, 15.00 Uhr, gestellt werden.

 Versichert eine wahlberechtigte Person glaubhaft, dass ihm 
der beantragte Wahlschein nicht zugegangen ist, kann ihm 
bis zum Tage vor der Wahl, 12.00 Uhr, ein neuer Wahlschein 
erteilt werden.

 Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtig-
te können aus den unter 5.2 Buchstabe a bis c angegebenen 
Gründen den Antrag auf Erteilung eines Wahlscheines noch 
bis zum Wahltage, 15.00 Uhr, stellen.

 Wer den Antrag für eine andere Person stellt, muss durch 
Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass er 
dazu berechtigt ist. Behinderte Wahlberechtigte können sich 
bei der Antragstellung der Hilfe einer anderen Person bedie-
nen.
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6. Mit dem Wahlschein erhält die wahlberechtigte Person zu-
gleich

 – einen amtlichen Stimmzettel des Wahlkreises,
 – einen amtlichen blauen Stimmzettelumschlag,
 – einen amtlichen roten Wahlbriefumschlag mit der An-

schrift, an die der Wahlbrief zu übersenden ist und
 – ein Merkblatt für die Briefwahl.

 Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterlagen für 
eine andere Person ist nur möglich, wenn die Berechti-
gung zur Empfangnahme der Unterlagen durch Vorlage einer 
schriftlichen Vollmacht nachgewiesen wird und die bevoll-
mächtigte Person nicht mehr als vier Wahlberechtigte ver-
tritt; dies hat sie der Gemeindebehörde vor Empfangnahme 
der Unterlagen schriftlich zu versichern. Auf Verlangen hat 
sich die bevollmächtigte Person auszuweisen.

 Bei der Briefwahl muss der Wahlbrief mit dem Stimmzettel 
und dem Wahlschein so rechtzeitig an die angegebene Stelle 
abgesendet werden, dass der Wahlbrief dort spätestens am 
Wahltag bis 18.00 Uhr eingeht.

 Der Wahlbrief wird innerhalb der Bundesrepublik Deutsch-
land ohne besondere Versendungsform ausschließlich von 
der Deutschen Post AG unentgeltlich befördert. Er kann 
auch bei der auf dem Wahlbrief angegebenen Stelle abgege-
ben werden.

Oranienbaum-Wörlitz, 15.08.2017

Zimmermann
Gemeindewahlleiter

Amtsblatt der Stadt Oranienbaum-Wörlitz
mit den Ortschaften Brandhorst, Gohrau, Griesen, Horstdorf, Kakau, 

Oranienbaum, Rehsen, Riesigk, Vockerode und Wörlitz

Das Amtsblatt erscheint monatlich und wird kostenlos an alle Haus-
halte verteilt.

- Herausgeber: Stadt Oranienbaum-Wörlitz, Franzstraße 1, 
 06785 Oranienbaum

- Verlag und Druck: 
 LINUS WITTICH Medien KG, 04916 Herzberg, 
 An den Steinenden 10, Telefon: (03535) 489-0
 Für Textveröffentlichungen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbe-

dingungen.

- Verantwortlich für den amtlichen, nichtamtlichen und sonstigenTeil:
 Die Stadtamtsfrau Frau Regina Doil, OT Wörlitz, 
 Erdmannsdorffstr. 87, 06785 Oranienbaum-Wörlitz

- Verantwortlich für den Anzeigenteil/Beilagen: 
 LINUS WITTICH Medien KG, 04916 Herzberg, 
 An den Steinenden 10
 vertreten durch den Geschäftsführer ppa. Andreas Barschtipan
 www.wittich.de/agb/herzberg

Einzelexemplare sind gegen Kostenerstattung über den Verlag zu bezie-
hen. Für Anzeigenver öffentlichungen und Fremdbeilagen gelten unsere 
allgemeinen Geschäftsbedingungen und  unsere zz. gültige Anzeigenpreis-
liste. 
Für nicht gelieferte Zeitungen infolge höherer Gewalt oder anderer Ereig-
nisse kann nur Ersatz des Betrages für ein Einzelexemplar gefordert wer-
den.
Weitergehende Ansprüche, insbesondere auf Schadenersatz, sind aus-
drücklich ausgeschlossen.IM
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Alle hier veröffentlichten Satzungen und sonstigen amtlichen Bekanntmachungen wurden vor der Bekanntmachung ausge-
fertigt und sind im Original unterschrieben und gesiegelt.
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